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 Veröffentlicht am 29.04.2003

Norm

WEG 1975 §23

Rechtssatz

Ob die vereinbarten Bedingungen für die Einräumung des Wohnungseigentums bereits eingetreten sind oder nicht, ist

nur für das Rechtsverhältnis zwischen Wohnungseigentumsbewerber und Wohnungseigentumsorganisator relevant.
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